
Örtliche Bestimmung des Ansammlungsverbotes für den Bereich Schloss Nymphenburg

Der Bereich verläuft entlang der Nördlichen Auffahrtsallee und 
der Südlichen Auffahrtsallee vom Kreuzungsbereich Waisenhausstraße (inkl. der gegenüberliegenden Gehwege der Waisenhausstraße) 

bis zum Nördlichen Schlossrondell und zum Südlichen Schlossrondell und umfasst den gesamten Schlossvorplatz. 
Alle genannten Straßen werden beidseitig inklusive der Gehwege bis zur Hauswand erfasst.
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